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Zusammenfassung 

 

Trotz Verbesserungen gegenüber dem Vor-

schlag vom 6. Oktober 2014 ist auch der 

überarbeitete BMAS-Vorschlag abzulehnen. 

Zwar ist es positiv zu bewerten, dass die 

Gestaltungsmöglichkeiten in der betriebli-

chen Altersvorsorge erweitert und Möglich-

keiten der Enthaftung der Arbeitgeber ge-

schaffen werden sollen. Dennoch bestehen 

gegen den Vorschlag wesentliche Bedenken 

(siehe unter 1.). Seine Umsetzung kann nur 

in Betracht kommen, wenn erhebliche Modi-

fikationen erfolgen (siehe unter 2.). Zudem 

ist der Vorschlag kein Ersatz für die notwen-

digen Verbesserungen der Rahmenbedin-

gungen der betrieblichen Altersvorsorge 

(siehe unter 3.). 

 

 

Im Einzelnen 

 

 

1. Wesentliche Bedenken gegen den Vor-

schlag 

 

Aus den nachfolgenden Gründen ist der vor-

gelegte Vorschlag abzulehnen:  

 

a. Beschränkung auf gemeinsame Ein-

richtungen nicht gerechtfertigt 

 

Die vorgesehene Beschränkung der Enthaf-

tungsmöglichkeit auf gemeinsame Einrich-

tungen von Tarifvertragsparteien ist unter Ri-

sikogesichtspunkten nicht zu rechtfertigen. 

 

 Es lässt sich nicht begründen, weshalb 

die neue Enthaftungsmöglichkeit nur bei 

tarifvertraglicher Grundlage möglich sein 

soll: Die Absicherung der vom Versor-

gungsträger zugesagten Leistung ist für 

die begünstigten Beschäftigten bei Wahl 

der neuen Zusageform keineswegs weni-

ger sicher, da anstelle des zusagenden 

Arbeitgebers künftig der Pensions-

Sicherungs-Verein (PSV) subsidiär haftet. 

Dies gilt unabhängig davon, ob die Zusa-

ge auf Tarifvertrag, Einzelvertrag oder 

sonstigen rechtlichen Grundlagen beruht. 

 

 Eine Sonderstellung gemeinsamer Ein-

richtungen ist auch gegenüber Direktver-

sicherungen und deregulierten Pensions-

kassen, die dem Sicherungsfonds nach 

dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) 

angeschlossen sind, nicht zu begründen. 

Sie erfüllen aufgrund der aufsichtsrechtli-

chen Vorgaben bzw. ihrer Insolvenzsiche-

rung genauso hohe Sicherheitsstandards 

wie die vorgesehenen gemeinsamen Ein-

richtungen.  

 

b. Bestehender betrieblicher Altersvor-

sorge droht Schwächung 

 

Eine unveränderte Umsetzung des Vor-

schlags würde die bestehende betriebliche 

Altersvorsorge schwächen. Denn soweit in 

Tarifverträgen von der neuen Option Ge-

brauch gemacht würde und Arbeitgeber bzw. 

Arbeitnehmer Beiträge an die gemeinsamen 

Einrichtungen zahlen, stünden die in diese 

Einrichtungen fließenden Mittel nicht mehr 

zur Finanzierung bestehender betrieblicher 

Einrichtungen bzw. Branchenversorgungs-

werke zur Verfügung. Dabei sind diese Ein-

richtungen, um effektiv arbeiten zu können, 

auf einen möglichst hohen Mittelzufluss an-

gewiesen. Wenn dieser nicht mehr in der 

bisherigen Höhe gewährleistet wäre, würden 

bestehende Einrichtungen an Attraktivität 

verlieren bzw. kann ihnen sogar die Schlie-

ßung drohen. Für Arbeitgeber wäre es nicht 
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mehr in gleicher Weise lohnend, eigene Be-

triebsrentensysteme zu unterhalten, wenn 

sie aufgrund tarifvertraglicher Vorgaben in 

andere Einrichtungen der betrieblichen Al-

tersvorsorge einzahlen müssen. Denn dann 

müssten die Arbeitgeber für die gleichen Be-

schäftigten mehrere Versorgungszusagen 

geben: eine über die gemeinsame Einrich-

tung und eine andere über den bislang ge-

nutzten Durchführungsweg.  

 

Der Verzicht auf bislang bestehende betrieb-

liche Einrichtungen hätte jedoch unweigerlich 

Folgen für die Bereitschaft von Unterneh-

men, sich weiter im bisherigen Umfang für 

betriebliche Altersvorsorge zu engagieren. 

 

c. Noch viele ungeklärte Fragen zur PSV-

Absicherung 

 

Zwar ist zu begrüßen, dass die Absicherung 

der über die gemeinsame Einrichtung geleis-

teten Betriebsrentenzusagen – anders als im 

ersten Entwurf – nicht mehr durch den Si-

cherungsfonds nach dem Versicherungsauf-

sichtsgesetz (VAG) erfolgen soll, vor allem 

weil dies zwangsläufig dazu geführt hätte, 

dass die gemeinsamen Einrichtungen Sol-

vency-II-Standards hätten erfüllen müssen. 

Dies heißt jedoch nicht automatisch, dass 

deshalb die nunmehr vorgeschlagene Absi-

cherung über den PSV sinnvoll ist.  

 

Zum einen wird mit der vorgesehenen Ein-

standspflicht des PSV das Haftungsrisiko nur 

verlagert: Anstelle der subsidiären Haftung 

des einzelnen Arbeitgebers tritt nach dem 

Vorschlag die subsidiäre Haftung des PSV. 

Wenn die für ihre Betriebsrentenzusagen 

haftenden Arbeitgeber künftig für Betriebs-

rentenleistungen haften sollen, die durch Zu-

sagen nicht haftender Arbeitgeber entstan-

den sind, könnte dies zu Akzeptanzproble-

men beim PSV führen, wenn dem zusätzli-

chen vom PSV übernommenen Schadensri-

siko kein adäquater Beitrag gegenübersteht. 

 

Zum anderen lässt die vorgeschlagene Re-

gelung zur PSV-Absicherung noch zahlrei-

che Fragen offen. Neben der unbeantworte-

ten Beitragshöhe bzw. prozentualen Berück-

sichtigung der Beitragsbemessungsgrundla-

ge sind insbesondere die Definition des Si-

cherungsfalls und die Auswirkungen eines 

Sicherungsfalls im Einzelnen noch ungeklärt. 

Der PSV hat die wesentlichen noch ungelös-

ten Fragen bereits gegenüber dem BMAS 

adressiert.  

 

 

2. Mindestens erforderliche Änderungen 

 

Die Umsetzung des Vorschlags kann nur in 

Betracht kommen, wenn mindestens folgen-

de Änderungen erfolgen und die offenen 

Fragen geklärt werden: 

 

a. Beitragszusage nicht auf gemeinsame 

Einrichtungen beschränken  

 

Die Option einer reinen Beitragszusage darf 

nicht nur auf gemeinsame Einrichtungen 

aufgrund tarifvertraglicher Regelungen be-

schränkt sein, weil es sonst zu einer Schwä-

chung bestehender betrieblicher und überbe-

trieblicher Einrichtungen der betrieblichen 

Altersvorsorge kommen könnte.  

 

Vielmehr sollte die geplante Enthaftung des 

Arbeitgebers bei Erteilung der Zusage auf 

betriebliche Altersvorsorge durch den Ver-

sorgungsträger immer möglich sein, wenn  

 

 die betriebliche Altersvorsorge über einen 

externen Durchführungsweg (Direktversi-

cherung, Pensionskasse, Pensionsfonds) 

erfolgt und  

 

 der Versorgungsträger entweder die auf-

sichtsrechtlichen Vorgaben für Lebens-

versicherungsunternehmen nach VAG er-

füllt oder die Zusage künftig über den 

PSV abgesichert ist.  

 

Damit wird insbesondere auch gewährleistet, 

dass bestehende Einrichtungen der betriebli-

chen Altersvorsorge von der Enthaftungsop-

tion Gebrauch machen können. 

 

Diese Regelung würde die beschriebenen 

problematischen Verdrängungseffekte (vgl. 

1b) vermeiden, denn auch bestehende Ver-

sorgungseinrichtungen könnten die neue Zu-

sageform nutzen. Gleichzeitig bliebe die 

Chance einer Beitragszusage auch für die 

Tarifvertragsparteien gewahrt. Zudem wäre 
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eine solche Lösung unter Risikogesichts-

punkten konsistent, da genauso sichere Ein-

richtungen nicht von der neuen Zusageform 

ausgenommen würden. Dem Bedenken, 

dass der Wegfall der subsidiären Arbeitge-

berhaftung die Argumentation gegen die Ein-

führung von Solvency-II-Standards in der be-

trieblichen Altersvorsorge schwächen könn-

te, wird dadurch begegnet, dass die neue 

Zusageform nur dort gilt, wo entweder ohne-

hin Solvency-II-Standards gelten (Direktver-

sicherung und deregulierte Pensionskassen, 

die dem VAG-Sicherungsfonds angeschlos-

sen sind) oder wo eine subsidiäre Absiche-

rung der Zusage über den PSV gewährleistet 

ist (regulierte Pensionskassen und Pensions-

fonds). Wenn im letztgenannten Fall statt 

bislang einem haftenden Arbeitgeber künftig 

der PSV für die Erfüllung einer zugesagten 

Betriebsrentenleistung haftet, bedeutet dies 

nicht weniger Sicherheit für die Begünstig-

ten. Damit würde sich aus der dargestellten 

Veränderung der Zusageformen gerade kein 

neues Argument für höhere Eigenmittelvor-

gaben für Einrichtungen der betrieblichen Al-

tersvorsorge ergeben.  

 

Für die Arbeitgeber ergäben sich danach 

künftig bei der Durchführung ihrer betriebli-

chen Altersversorgung über einen externen 

Versorgungsträger folgende drei Optionen 

einer Zusage: 

 

 bisherige Zusageformen mit subsidiärer 

Arbeitgeberhaftung 

 neue Zusageform mit Absicherung über 

VAG-Standards für Lebensversiche-

rungsunternehmen (höhere Eigenmittel-

vorgaben und VAG-Sicherungsfonds) 

 neue Zusageform mit PSV-Absicherung. 

 

b. PSV-Fragen befriedigend klären 

 

Die mit dem Vorschlag zwangsläufig verbun-

dene Haftungsverlagerung auf den PSV ist 

nur dann vertretbar, wenn hinreichend ge-

währleistet ist, dass dadurch die Beitrags-

zahlergemeinschaft der fast hunderttausend 

dem PSV angeschlossenen Arbeitgeber im 

Ergebnis nicht zusätzlich belastet wird. Das 

setzt voraus, dass dem zusätzlichen vom 

PSV übernommenen Schadensrisiko auch 

ein adäquater Beitrag gegenübersteht.

Zudem müssen die vom PSV formulierten 

offenen Fragen (v. a. zur Definition und Ab-

wicklung eines Sicherungsfalls) befriedigend 

gelöst werden. 

 

c. Vorgabe der sofortigen Unverfallbarkeit 

der Arbeitgeberbeiträge streichen 

 

Die geplante sofortige Unverfallbarkeit der 

Arbeitgeberbeiträge sollte gestrichen wer-

den. Beide zentrale Argumente für die Ver-

fallbarkeit von arbeitgeberfinanzierten An-

wartschaften gelten schließlich auch für die 

jetzt neu geplanten Zusagen: zum einen die 

Vermeidung von Kleinstanwartschaften, die 

über Jahrzehnte hinweg weiter zu unverhält-

nismäßigen Kosten verwaltet werden müs-

sen, zum anderen das arbeitgeberseitige In-

teresse, betriebliche Altersvorsorge als In-

strument der Mitarbeiterbindung anzubieten. 

Ohne Unverfallbarkeitsfristen verliert betrieb-

liche Altersvorsorge damit für die Arbeitgeber 

an Sinn und Attraktivität.  

 

Zudem widerspräche ein Verzicht auf Unver-

fallbarkeitsfristen dem selbst erhobenen An-

spruch einer „pay and forget“-Lösung, denn 

ohne Unverfallbarkeitsfristen müssten sich 

Arbeitgeber über Jahrzehnte hinweg mit Zu-

sagen beschäftigen, die sie nach geltendem 

Recht aufgrund der Verfallbarkeit tatsächlich 

„vergessen“ können (z. B. bei Auskunftsver-

langen). 

 

 

3. Betriebliche Altersvorsorge durch bes-

sere Rahmenbedingungen stärken 

 

Der BMAS-Vorschlag ist kein Ersatz für die 

notwendige Verbesserung der Rahmenbe-

dingungen der betrieblichen Altersvorsorge. 

Die BDA hat zu ihrer Stärkung und weiteren 

Verbreitung in ihrem umfassenden Positi-

onspapier zahlreiche Vorschläge unterbrei-

tet, von denen einige nachfolgend genannt 

seien:  

 

a. Bessere Integration der Zulagenförde-

rung für Geringverdiener in die be-

triebliche Altersvorsorge: Insbesondere 

muss die derzeitige Doppelbelastung mit 

Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversi-

cherung bei Nutzung der Riesterförde-
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rung in der betrieblichen Altersvorsorge – 

sowohl in der Anspar- als auch in der 

Rentenbezugsphase – abgeschafft wer-

den. Außerdem muss die administrative 

Abwicklung vereinfacht auf die Erforder-

nisse der betrieblichen Altersvorsorge 

abgestimmt werden. Diese Maßnahmen 

würden die Attraktivität der betrieblichen 

Altersvorsorge für Geringverdiener und 

Familien mit Kindern erheblich steigern. 

Sie könnten zu attraktiven Bedingungen 

ihre Beiträge und die Zulagen in die in der 

Regel besonders kostengünstigen und ef-

fizienten betrieblichen Versorgungswerke 

einbringen.  

 

b. Verbesserung der steuer- und bei-

tragsrechtlichen Bedingungen: Insbe-

sondere müssen die Obergrenzen für 

steuer- und beitragsfreie Einzahlungen in 

betriebliche Altersvorsorge erhöht wer-

den, auch vor dem Hintergrund der Nied-

rigzinsphase. Zudem muss der gesamte 

Aufwand der Arbeitgeber für die gesetz-

lich vorgegebenen Rückstellungen für 

Pensionsverpflichtungen  steuerlich aner-

kannt werden.  

 

c. Vereinfachung der betrieblichen Al-

tersvorsorge und Abbau von bürokra-

tischen Belastungen, u. a. durch er-

leichterte Abfindungsmöglichkeiten von 

kleinen Betriebsrentenanwartschaften 

und vereinfachte Regelungen zur Anpas-

sung für laufende Betriebsrenten. 

 

d. Weiterentwicklung der Beitragszusage 

mit Mindestleistung für Pensions-

fonds: Pensionsfonds sollte bei der Bei-

tragszusage mit Mindestleistung nicht nur 

in der Aufwands-, sondern auch in der 

Leistungsphase eine nicht versicherungs-

förmige Durchführung ermöglicht werden, 

um die Vorteile eines gemeinsamen An-

lageverbandes für die gesamte Laufzeit 

der Verpflichtungen nutzen zu können.  

 

Zur näheren Erläuterung dieser Vorschläge 

wird auf das BDA-Positionspapier vom Ja-

nuar 2015 zur betrieblichen Altersvorsorge 

verwiesen.  
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